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 Gemeinde 
St. Marein-Feistritz 

 

 

 

 Der Bürgermeister  

informiert 

 

 

 

St. Marein-Feistritz, 02. Juli 2024 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde St. Marein-Feistritz! 
Ich informiere Sie über Beschlüsse des Gemeinderates, die in der Sitzung am 27. Juni 2024 gefasst wurden: 

 

✓ Brückensanierungen – Löscherweg & Mühlenweg  
Infolge der laufenden Überprüfungen unserer Brückenanlagen wurde festgestellt, dass die Brücke am 

alten Löscherweg zu sanieren ist. In Zusammenarbeit mit der Abteilung 7, Referat ländlicher Wegebau 

konnte diese Brücke im Mai saniert werden. 

Eine Beschädigung der Brücke über den Fischgrabenbach am Mühlenweg im vergangenen Jahr, 

veranlasste die Gemeinde diese neu zu errichten. Durch die Vergrößerung der Brücke sind die Anrainer 

vor möglichen Überflutungen besser geschützt. 

 

✓ Bankettsanierung 

Bankettsanierungen wurden im Gemeindegebiet durchgeführt. Saniert wurden der Töringweg, der 

Fentscherweg und der Mitterfeld-Moosweg mit einer Gesamtlänge von 5000 lfm. 

 

✓ Begegnungszone Sportplatzweg 

Folgende straßenrechtliche Verordnung wurde in der letzten Sitzung erlassen:  

Auf der Gemeindestraße Sportplatzweg, beginnend von der Kreuzung Zeitlingergasse/Sportplatzweg bis 

inkl. Parkplatz am Sportplatzweg 3, dürfen Lenker:innen von Fahrzeugen weder Fußgänger:innen noch 

Radfahrer:innen behindern, haben von den ortsgebundenen Gegenständen oder Einrichtungen einen der 

Verkehrssicherheit entsprechenden seitlichen Abstand einzuhalten und dürfen nur mit einer 

Geschwindigkeit von höchstens 20 km/h fahren. Fußgänger:innen dürfen die gesamte Fahrbahn 

benützen, den Fahrzeugverkehr jedoch nicht mutwillig behindern.  

 

✓ Flächenwidmungsplanänderung 1.05 
Mit 08. Februar langte ein Antrag auf Baubewilligung einer Reithalle in Greith ein. Dazu ist eine Änderung 

des Flächenwidmungsplanes notwendig.  

Nach erfolgter Anhörung gem. § 39 (1) Stmk. ROG 2010 idgF in der Zeit von 17.05. – 31.05.2024 konnte 

die Änderung einstimmig beschlossen werden.  

 

✓ Flurbereinigungsverfahren - Agrarbezirksbehörde 
Der Verlauf des Töringweges zwischen Töringbachbrücke und dem Anwesen vlg. Peintner soll mittels 

Flurbereinigungsverfahren über die Agrarbezirksbehörde der Berichtigung im Kataster zugeführt werden. 

Der dazu notwendige Grundsatzbeschluss zur Einleitung dieses Verfahrens wurde im Gemeinderat 

einstimmig beschlossen. 

 

✓ Vertrag RVK Magistrale Fentsch - Kobenz 
Der Vertrag zur Erhaltung und Finanzierung der RVK Magistrale Fentsch – Kobenz ( Geh- und Radweg 

zwischen Fentsch und Kobenz ) mit dem Land Steiermark wurde im Gemeinderat einstimmig beschlossen. 

Baustart war der 2. Juli, am 09. Juli findet der Spatenstich mit Verkehrslandesrat  

LHStv. Anton Lang statt. 
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Für die Grundinanspruchnahme von 13 m² vom Grundstück 378/3 KG 65134 St. Marein für die Errichtung 

der RVK Magistrale Fentsch – Kobenz wurden vom Land Steiermark € 1.017,90 als 

Entschädigungszahlung an die Gemeinde ausbezahlt. Der Gemeinderat hat beschlossen, das Geld dem 

Projekt Radverkehrskonzept zuzuweisen.  

 

✓ Gebührenbremse  
Die Gemeinde St. Marein-Feistritz hat vom Bund einen einmaligen Zweckzuschuss zum Zweck der 
Finanzierung von Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen in der Höhe von 
€ 34.335,00 erhalten. 
Dazu wurde von der Stmk. Landesregierung eine Gebührenbremse-Richtlinie erlassen. 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 27. Juni 2024 beschlossen, diesen Zuschuss gemäß § 2 der 
Gebührenbremse-Richtlinie über den Gebührenhaushalt Müll auszuzahlen. Als Verrechnungsbasis 
werden die Hauptwohnsitze zum Stichtag 1. Juli 2024 je Liegenschaft herangezogen.  
Die Gutschrift wird im 3. Quartal 2024 im Zuge der Quartalsvorschreibung berücksichtigt werden. 
 

✓ Vereinsförderung - Dorfladen 
Die Gemeinde St. Marein-Feistritz unterstützt die Vereine der Gemeinde jedes Jahr mit einer Förderung. 
Am 21.05.2024 wurde der Verein „Dorfladen St. Marein-Feistritz“ gegründet. In der Sitzung am 27. Juni 
wurde beschlossen, dass der Verein „Dorfladen“ in die Vereinsförderung aufgenommen wird. 
 

✓ Brems dich ein – Susi & Max stehen für Sicherheit in der Steiermark 

Jedes Jahr ereignen sich in Österreich zahlreiche Unfälle mit Kindern. Es ist angedacht, 

vor der Volksschule bzw. Kindergarten in St. Marein und vor dem Kinderhaus bzw. vor 

dem Übergang Landesstraße GH Mossauer Aufsteller mit 1,58 cm Höhe und 

reflektierender lichtechter Folie aufzustellen. 

 

✓ Kreisverkehr 
Bereits im Dezember 2019 übermittelte die Gemeinde St. Marein – Feistritz einen Antrag auf Errichtung 
eines Kreisverkehres im Kreuzungsbereich der L518 ( Murtal Begleitstraße ), der L551 ( St. Mareiner 
Landesstraße ) sowie der Anbindung an die S36 ( Murtal Schnellstraße ) an das Land Steiermark. 
 
Da sich immer wieder schwere Verkehrsunfälle in diesem Kreuzungsbereich ereignen, der Letzte am 7. 
Juni dieses Jahres, wo ein schwerverletzter Motorradlenker zu verzeichnen war. Dieser 
Verkehrsknotenpunkt ist auch Teil des Verkehrskonzeptes bei Großveranstaltungen am und rund um den 
Red Bull Ring und somit ist auch ein erhöhtes Verkehrsaufkommen gegeben. 
 
Die Verkehrssituation ist sicherlich neu zu betrachten und man ist im Gemeinderat sich darüber einig 
gewesen, neuerlich einen Antrag an das Land zu übermitteln. Der unzumutbare Zustand für die 
Bevölkerung im Hinblick auf die Verkehrssicherheit und der stetig wachsenden Verkehrsfrequenz ist die 
Errichtung eines Kreisverkehrs im oben beschriebenen Kreuzungsbereich unter Einbindung der 
Bundesstraßenverwaltung nochmals zu prüfen und in Umsetzung zu bringen. 

 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Gemeinde! Ich wünsche Ihnen einen schönen, 

hoffentlich unwetterfreien Sommer, und den Schülerinnen und Schülern schöne Ferien! 

 

Ihr Bürgermeister: 

 

 

 

 

               (Ing. Bruno Aschenbrenner) 
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